
 
Änderungsantrag  

Fraktion der CDU, 
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, 
Fraktion der SPD, 
Fraktion der Freien Demokraten 
zu Gesetzentwurf 
Fraktion der CDU, 
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, 
Fraktion der SPD, 
Fraktion der Freien Demokraten 

Gesetz zur Änderung des Hessischen Abgeordnetengesetzes und weiterer Gesetze 

Drucksache 20/11764  
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert: 
 
Art. 2 wird wie folgt gefasst: 
 

Artikel 21 
Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes 

zum Artikel 10-Gesetz 
 

Das Hessische Ausführungsgesetz zum Artikel 10-Gesetz vom 16. Dezember 1969 (GVBl. I 
S. 303), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Juni 2023 (GVBl. S. 432), wird wie folgt ge- 
ändert:  

1. In § 2 Abs. 1 wird die Angabe „aus Mitgliedern des Landtags bestehende“ durch „vom 
Landtag eingesetzte“ ersetzt. 

2. In § 5 Abs. 1 Satz 4 werden die Wörter „nach den Grundsätzen der Verhältniswahl“ ge-
strichen.  
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Plenum 

20. Wahlperiode 
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Begründung: 

Der Zweck der mit dem zu ändernden Gesetzentwurf intendierten Anpassung von § 5 Abs. 1  
Satz 4 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Artikel 10-Gesetz ist unter anderem, dass ent-
sprechend der Rechtslage in nahezu allen anderen Ländern (Ausnahme Thüringen) und beim Bund 
zukünftig auch Personen in die G 10-Kommission berufen werden können, die nicht dem  
Hessischen Landtag angehören. Dies erfordert neben der nun in Nr. 2 enthaltenen vorgenannten 
Änderung in § 5 Abs. 1 Satz 4 HAG Art. 10 G auch die Änderung des § 2 Abs. 1 HAG Art. 10 G 
(Nr. 1), welcher im Rahmen der gesetzlichen Definition der G10-Kommission bisher die Angabe 
enthält, dass diese aus Mitgliedern des Landtags bestehe. 
 
 
Wiesbaden, 5. Dezember 2023  
 
Für die Fraktion  
der CDU 
Die Fraktionsvorsitzende: 
Ines Claus 

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Der Fraktionsvorsitzende: 
Mathias Wagner (Taunus) 

 
Für die Fraktion  
der SPD 
Der Fraktionsvorsitzende: 
Günter Rudolph 

 
 

Für die Fraktion 
der Freien Demokraten 

Der Fraktionsvorsitzende: 
René Rock 
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